
 

EINWOHNERGEMEINDE SPIRINGEN 
Gemeindeverwaltung 
Dörfli-Haus 
Postfach 102 
6464 Spiringen 

 

 

Formular Liegenschaftsbewilligungneu.DOC Telefon 041 879 11 34
Formularvorlagen FAX 041 879 17 34
 E-Mail verwaltung@spiringen.ch 
 Homepage www.spiringen.ch
 

 

GESUCH ZUR BENÜTZUNG VON SCHUL- UND SPORTANLAGEN 
 

 
Verein/Organisation (Gesuchsteller/in):    

Verantwortliche Person: Name:   Vorname:   

 Adresse:    Tel.-Nr.:   

 Wohnort:    e-mail:   

Gewünschte Anlagen/Räumlichkeiten 
 

 Sportplatz /WC/Duschen  Tonbildschau „Spiringen“/Video  Lehrerzimmer 
 Sportplatz und Mehrzwecklokal  Turnhalle  Schulzimmer 

 mit WC/Duschen  Korridor für  Handarbeitszimmer KS 
 Mehrzwecklokal:  Kaffeestube  Hauswirtschaftsküche KS 

   Holzboden  Korridor für Apéro  Garderobe/Dusche/WC KS 
   Primarschule  Korridor für Barbetrieb 

 Suppenküche Primarschule   Museumsbesuch Dörfli-Haus  
 Andere Räume:    

 

 
Datum der gewünschten Benützung:   

Genaue Zeit (von/bis):  
 

 

Angaben über den Zweck der Benützung  
 

 Sport (nähere Bezeichnung/Art):   

 Fest (nähere Bezeichnung/Art):   

   
 

 mit Verlängerung  ohne Verlängerung 
 mit Konsumation  ohne Konsumation 

 
 Eintritt/Gebühr: Fr.   pro Person 
 Barbetrieb  Kaffeestube  Festzelt     

Voraussichtliche Anzahl Teilnehmer:    

Bemerkungen:    
 

 

Der Gesuchssteller hat sich über den Abschluss einer Haftpflichtversicherung auszuweisen: 

Name der Versicherungsgesellschaft:  privat versichert: 

Agentur:   Tel. Nr.:   
 

 

Der Gesuchsteller bestätigt, dass er das Benützungsreglement und die Tarifordnung der Gemeindeliegenschaf-
ten Spiringen vom 27. April 2006 kennt. Er verpflichtet sich, diese Vorschriften einzuhalten. 
 
Ort und Datum:   Der/Die Gesuchsteller/in:   
 
Mindestens vier Wochen vor der gewünschten Benützung senden an: 
 

Gemeindeverwaltung Spiringen, Dörflihaus, 6464 Spiringen 



Formular Liegenschaftsbewilligungneu.DOC, Formularvorlagen 

 
Entscheid: 
 
1. Das Benützungsreglement und die Tarifordnung der Gemeindeliegenschaften Spiringen vom  

27. April 2006 bilden Bestandteil dieser Bewilligung. Das Nichtbefolgen der Vorschriften hat den sofortigen 
Entzug der Bewilligung sowie das Ablehnen künftiger Gesuche zur Folge. 

 
2. Der Gesuchsteller hat für verursachte Schäden in- und ausserhalb der Schul- und Sportanlagen vollumfäng-

lich aufzukommen und jegliche Folgeschäden zu übernehmen. 
 
3. Kann in Folge von Witterungseinflüssen die Sportanlage im Holzboden nicht freigegeben werden, so ist die 

Einwohnergemeinde Spiringen befugt, die Bewilligung kurzfristig, ohne Anspruch auf Ersatz, zurückzuziehen. 
 
Das Gesuch wird bewilligt/nicht bewilligt 
 
Besondere Bedingungen/Auflagen/Anordnungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebühren: 
 
 
 
6464 Spiringen, EINWOHNERGEMEINDE SPIRINGEN 
 Gemeindeverwaltung 
 
 
 
 Andrea Arnold, Gemeindeschreiberin 
 
 
Beilagen: 
 
 
Kopie an: 
- Müller Josef, Abwart, Achern, Spiringen 
- Schuler-Bissig Ruth, Suppenköchin, Gründli, Spiringen 
- Gemeindrat Spiringen, RC 5; RC 3 
- Schulleitung Schulen Schächental, Kreisschulhaus, Spiringen 
- Arnold Max, Abwart MZL Holzboden, Hofstatt, Spiringen 
- Herger Markus, Anlagewart MZL Holzboden, Weidli, Spiringen 
 

 

Übernahme und Rückgabe der Räume/Anlagen 
 
Übernahme:   Eingangsdatum:    
Rückgabe:    
Bemerkungen:   
Anzahl Stunden zum Verrechnen:   Unterschrift Abwart:    
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